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Haushaltssatzung 
der Stadt Datteln für das Haushaltsjahr 2019 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 
666), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 89), hat der Rat der Stadt Datteln mit Beschluss vom  28.11.2018 
folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, 
wird  

 
im Ergebnisplan mit            

 Gesamtbetrag der Erträge auf        111.434.357 EUR   
 Gesamtbetrag der Aufwendungen auf       111.001.639 EUR    
 

im Finanzplan mit 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf      103.632.226 EUR   
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf      102.004.133 EUR   
 
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der      
 Finanzierungstätigkeit auf                  43.378.121 EUR   
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der        
 Finanzierungstätigkeit auf           49.070.455 EUR   

 
festgesetzt.   

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf     
                            12.053.890 EUR   

festgesetzt.   
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von  
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 

              6.370.000 EUR   
 festgesetzt.          
  



  

 
§ 4 

  
 Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 
                  0 EUR 
 und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf       
                  0 EUR 
 festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen,  
wird auf  
           90.000.000 EUR   

 festgesetzt. 
        
 
 

§ 6 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt: 

 
 1. Grundsteuer 
 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
  (Grundsteuer A) auf       500  v.H. 
 1.2 für die Grundstücke  
  (Grundsteuer B) auf       825  v.H. 
 
 2. Gewerbesteuer auf        480  v.H. 
 
 

§ 7 
 

Die Fortschreibung des Haushaltssanierungskonzepts der Jahre 2012 bis 2021 wird pflichtiger Bestandteil der Haushaltssatzung. Nach der siebten 
Fortschreibung des Haushaltssanierungskonzepts wird der Haushaltsausgleich auch in den Jahren 2019 - 2021 erreicht. Die in der Fortschreibung 
des Haushaltssanierungskonzepts enthaltenen Maßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. 

 
 
 



  

 
 

§ 8 
 

Soweit im Stellenplan Stellen als künftig wegfallend (kw) oder künftig umzuwandeln (ku) bezeichnet sind, hat das nachfolgend aufgeführte Rechtsfol-
gen: 
a) kw-Vermerke     - Die jeweilige Planstelle entfällt mit dem Freiwerden der Stelle. 
b) ku-Vermerke    - Die Bewertung der jeweiligen Planstelle ändert sich bei Freiwerden der Stelle.   
Vorrübergehend können Stellen von Beamten auch mit vergleichbaren Arbeitnehmern besetzt werden, und Stellen von Arbeitnehmern können vor-
rübergehend mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.  
 
 

§ 9 
 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und zu keinen Auszahlungen 
im selben Haushaltsjahr führen, gelten nicht als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW. 
 
 
 
 
 

 
Datteln, 28.11.2018 

     
     
 
  
 Dora                                                                    Büker 
 Bürgermeister                                                                  Kämmerer    
 



Bekanntmachunci der Haushaltssatzuna 2019

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich

bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde dem Kreis Recklinghausen

am 23.01.2019 gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW angezeigt. Der Bezirksregierung Münster

wurde zeitgleich die vom Rat am 28.11.2018 beschlossene 7. Fortschreibung des

Haushaltssanierungsptans für das Jahr 201 9 nebst Anlagen angezeigt.

Die nach § 6 Absatz 2 Stärkungspaktgesetz erforderliche Genehmigung des
Haushaltssanierungsplanes ist von der Bezirksregierung in Münster mit Verfügung vom

26.07.2019 erteilt worden.

Der Haushaltsplan und der Haushaltssanierungsplan liegen zur Einsichtnahme bis zum Ende

der. Auslegung des Jahresabschlusses 2019 im Rathaus der Stadt Datteln, Fachbereich

Finanzen, Genthiner Straße 8, Zimmer 2.05 und 2.14 während der regulären Öffnungszeiten;

Montag: 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag: 8.30 bis 12.00 Uhr
Mittwoch: 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag: 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr
Freitag: 8.30 bis 12.00 Uhr

öffentlich aus und sind unter der Adresse www.datteln.de im Internet verfügbar.

Hinweis:

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land

Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen der Satzung kann nach Ablauf eines Jahres

nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren

wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Datteln, 05.08.2019

/ \.Mi{,,
j Dirk Franke

Beigeordneter und Kämmerer
v
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